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c) Zu den vom Beschwerdeführer bekämpften, nicht näher bezeich-
neten Erhebungen gehört auch die Vernehmung am 18. Juni 1969.
Von den im Sinne des Art. V EGVG. 1950 auf Amtshandlungen im
Dienste der Straf justiz sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen
kommt diesbezüglich § 33 VStG. 1950 in Betracht. Die Vernehmung
stellt einen Teil des Ermittlungsverfahrens .dar. In einer solchen
Vernehmung liegt keine individuelle Norm. Sie stellt keinen
unmittelbaren Eingriff in die Rechtssphäre des Beschwerdeführers
dar, weshalb sie nicht den Gegenstand eines Verfahrens nach Art. 144
B-VG. bilden kann.

3. Der Verfassungsgerichtshof ist nicht zuständig, im Verfahren
nach Art. 144 B-VG. über einen Akt zu erkennen, der kein Bescheid
ist oder nicht als Bescheid gewertet werden kann (vgl. Beschluß
Slg. Nr. 5731/1968).

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.
Bei dieser Rechtssituation brauchte der Verfassungsgerichtshof

nicht auf die Frage einzugehen, ob die bekämpften Amtshandlungen
der belangten Behörde oder dem Untersuchungsrichter zuzurechnen
sind.

6141
Kraftfahrgesetz 1967; keine Aufhebung des § 49 Abs. 5; für die
Ausübung des darin der Verwaltungsbehörde eingeräumten
Ermessens kann der Gesetzessinn aus anderen Bestimmungen

des Gesetzes erschlossen werden
Erk. v. 5. März 1970,G 32/69

Dem Antrag wird keine Folge gegeben.

Entscheidungsgründe :

1. Beim Verwaltungsgerichtshof ist unter Zahl 1466/68 eine Be-
schwerde der Firma Karl P., Metallwarenerzeugung OHG. in
F., gegen den Bescheid des Bundesministers für Handel, Gewerbe
und Industrie vom 13. August 1968, Zl. 188.562-III/21, anhängig, mit
welchem gemäß § 49 Abs. 5 KFG. 1967 die erbetene Berechtigung zur
Herstellung von Kennzeichentafeln für Kraftfahrzeuge verweigert
wurde.

Der Verwaltungsgerichtshof stellte an den Verfassungsgerichtshof
den Antrag, die Bestimmung des § 49 Abs. 5 des Kraftfahrgesetzes
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1967 - KFG. 1967, BGBL NI, 267/1967, als verfassungswidrig aufzu-
heben. Diese Bestimmung lautet:

,,(5) Die Kennzeichentafeln dürfen nur von Personen hergestellt
werden, denen die Berechtigung hiezu vom Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie verliehen wurde, und nur zu den
vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie fest-
gesetzten Bedingungen. Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe
und Industrie hat festzusetzen, aus welchem Stoff und in welcher
Ausführung die Tafeln herzustellen sind und zu welchen Bedingungen
und an welche Auftraggeber die Tafeln zu liefern sind. Die Berechti-
gung darf nur vertrauenswürdigen Personen verliehen werden. Sie
ist zu entziehen, wenn die Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gegeben
ist; sie kann entzogen werden, wenn die festgesetzten Bedingungen
nicht eingehalten wurden. Wurde die Berechtigung entzogen, so sind
die Prägestempel mit dem Staatswappen unverzüglich dem Bundes-
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie abzuliefern. Die Ab-
lieferung begründet keinen Anspruch auf Entschädigung."

Der Verwaltungsgerichtshof ist der Meinung, die Verleihung
der Berechtigung zur Herstellung von Kennzeichentafeln gemäß § 49
Abs. 5 KFG. 1967 scheine dem freien Ermessen der Behörde anheim-
gestellt zu sein. Einem Bewerber um die Berechtigung dürfte nach
dieser Bestimmung kein Rechtsanspruch auf eine Erteilung zustehen.
Es scheine dem freien Ermessen der Behörde anheimgestellt zu sein,
wie bei der Auswahl zwischen mehreren Bewerbern vorzugehen sei.
Im Zuge der Beratungen über die Beschwerde seien Zweifel darüber
entstanden, ob die Bestimmung des § 49 Abs. 5 KFG. 1967 den Vor-
schriften der Art. 18 Abs. 1 und 130 Abs. 2 B-VG. entspreche. Weder
aus dem Wortlaut des § 49 Abs. 5 KFG. 1967 noch aus einer anderen
Bestimmung dieses Gesetzes lasse sich beurteilen, ob die belangte
Behörde dem Begehren des Beschwerdeführers zu Recht den Erfolg
versagt habe. Das Verhalten der Behörde scheine daher im § 49
Abs. 5 KFG. 1967 nicht im Sinne des Art. 18 Abs. 1 und Art. 130
Abs. 2 B-VG. vorausbestimmt zu sein.

II. Der Verfassungsgerichtshof hat erwogen:
1. Mit dem beim Verwaltungsgerichtshof angefochtenen Bescheid

wurde einem Antrag auf Verleihung der Berechtigung zur Herstellung
von Kennzeichentafeln für Kraftfahrzeuge keine Folge gegeben. Der
Bescheid stützt sich auf § 49 Abs. 5 KFG. 1967. Die Bestimmungen
dieses Absatzes regeln sowohl die Verleihung der Berechtigung als
auch deren Entziehung und dabei zu treffende Maßnahmen. Wegen
der untrennbaren Einheit der Bestimmungen ist der gesamte Abs. 5
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eine Voraussetzung des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes
über die bei ihm anhängige Beschwerde im Sinne des Art. 140 B-VG.
Der Antrag des Verwaltungsgerichtshofes auf Aufhebung des § 49
Abs. 5 KFG. 1967 ist daher zulässig.

2. Wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erk. Slg. Nr. 3317/
1958 und seither wiederholt (z. B. Erk. Slg. Nr. 4156/1962, 4687/1964,
5240/1966, 5810/1968) ausgeführt hat, ist es verfassungsrechtlich zu-
lässig, daß die einfache Gesetzgebung von einer bindenden Regelung
des Verhaltens der Behörde bei der Erlassung von Bescheiden absieht
und die Bestimmung dieses Verhaltens der Behörde selbst überläßt.
Aus Art. 130 Abs. 2 B-VG. ergebe sich allerdings, daß die Behörde
nicht schon dann berechtigt sei, nach Ermessen vorzugehen, wenn
die Gesetzesvorschrift keine bindende Regelung des Verhaltens ent-
hält, es müsse vielmehr im Gesetz ausdrücklich festgelegt sein, oder
anders ausgedrückt, es müsse aus dem Gesetz deutlich zu entnehmen
sein, daß und inwieweit die Bestimmung ihres Verhaltens der Behörde
selbst überlassen wird. Art. 130 B-VG. habe dem Gesetzgeber die
Verpflichtung auferlegt, den Sinn von Gesetzen, die zur Ermessens-
übung ermächtigen, so zum Ausdruck zu bringen, daß die Beurteilung
der Frage möglich ist, ob im Einzelfall das Ermessen im Sinne des
Gesetzes geübt worden ist. Aus Art. 130 B-VG. müsse gefolgert
werden, daß Gesetze, die zur Ermessensübung ermächtigen, deren
Sinn aber nicht erkennbar ist, verfassungswidrig sind. Es bestehe
dabei aber kein zwingender Grund zu der Annah.me, daß es Art. 130
B-VG. notwendig mache, in Gesetze, die zur Ermessensübung ermäch-
tigen, eine ausdrückliche Erklärung über ihren Sinn aufzunehmen;
ein Gesetz könne so gestaltet sein, daß es auch ohne eine solche
Erklärung über seinen Sinn eindeutig Aufschluß gibt.

3. Der Verfassungsgerichtshof teilt die Meinung des Verwaltungs-
gerichtshofes, daß § 49 Abs. 5 KFG. 1967 dem Bundesministerium
für Handel, Gewerbe und Industrie bei Verleihung der Berechtigung
zur Herstellung von Kennzeichentafeln ein Ermessen einräumt. Da
die Gesetzesstelle aber außer der Bestimmung, daß die Berechtigung
nur vertrauenswürdigen Personen verliehen werden darf, keine Norm
darüber enthält, in welchem Sinn das Ermessen zu üben ist, wäre
die Regelung unter den Gesichtspunkten der angeführten Recht-
sprechung verfassungswidrig, wenn nicht der übrige Inhalt des Ge-
setzes den bei der Ermessensübung zu beachtenden Sinn des Gesetzes
zum Ausdruck brächte.

4. Das KFG. 1967 enthält eine Reihe von Bestimmungen über die
Kennzeichen.



112 Nr. 6141. Erk. v. 5. März 1970, G 32/69

GrundsätzliCh dürfen Kraftfahrzeuge und Anhänger auf Straßen
mit öffentlichem Verkehr nur verwendet werden, wenn sie das
behördliche Kennzeichen führen (§ 36 lit. b). Welches KennzeiChen
das Fahrzeug zu führen hat, ist bei dessen Zulassung auszusprechen
(§ 37 Abs. 1 und § 48 Abs. 1). Für die von ihr zugewiesenen Kenn-
zeichen hat die Behörde Kennzeichentafeln auszugeben, u. zw. Kenn-
zeichentafeln mit Kennzeichen oder mit Probefahrtkennzeichen nur
gegen Ersatz der Gestehungskosten, Kennzeichentafeln mit Uber-
stellungskennzeichen nur gegen Erlag einer kostendeckenden Benüt-
zungsgebühr und einer angemessenen Sicherstellung (§ 49 Abs. 1).

Die Kennzeichentafeln sind öffentliche Urkunden (§ 49 Abs. 1).
Die darin zum Ausdruck kommende Bedeutung der Kennzeichentafel
hat ihren Grund darin, daß diese Tafel die ordnungsgemäße Zu-
lassung des Fahrzeuges zum Verkehr beurkundet. Folgerichtig hat
naCh Aufhebung der Zulassung der bisherige Zulassungsbesitzer
die Kennzeichentafel der Behörde abzuliefern (§ 44 Abs. 4).

BezügliCh der Kennzeichentafeln ist noch bestimmt, daß sie ein
bestimmtes Aussehen haben, daß sie dauerhaft und widerstands-
fähig ausgeführt sein sowie daß sie mit einer Hohlprägung versehen
sein müssen, die das Staatswappen mit der Umschrift "Republik
Osterreich" und die Kontrollnummer des Herstellers zeigt (§ 49
Abs. 4), wobei das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und
Industrie festzusetzen hat, aus welchem Stoff und in welcher Aus-
führung die Tafeln herzustellen sind (§ 49 Abs. 5).

5. Der Verfassungsgerichtshof pflichtet der von der Bundesregie-
rung im Gesetzesprüfungsverfahren geäußerten Rechtsansicht bei,
daß aus diesen Bestimmungen der Sinn des Gesetzes für die im
§ 49 Abs. 5 KFG. 1967 vorgesehene Ermessenübung in ausreichender
Weise erschlossen werden kann.

Daß die Berechtigung zur Herstellung der Kennzeichentafeln nur
vertrauenswürdigen Personen verliehen werden darf und zu ent-
ziehen ist, wenn die Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gegeben ist,
wurde im § 49 Abs. 5 ausdrücklich gesagt. Der Begriff "vertrauens-
würdig" ist zwar im Gesetz nicht umschrieben, der Zusammenhang,
in dem der Begriff gebraucht ist, läßt jedoch zweifelsfrei erkennen,
daß damit jene Eigenschaft einer Person gemeint ist, die jeden Miß-
brauch bei der Herstellung der Kennzeichentafeln (insbesondere mit
dem das Staatswappen tragenden Prägestempel) und mit den her-
gestellten Tafeln ausschließt, die aber auch die Herstellung der
Tafeln in einer Weise sichert, daß die Zulassungsbehörden die von
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ihnen benötigten Tafeln immer in einwandfreiem Zustand und in
ausreichender Anzahl zur Verfügung haben.

Das B).mdesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie hat
bei der Verleihung der Berechtigung festzusetzen, aus welchem Stoff
und in welcher Ausführung die Tafeln herzustellen sind und zu
welchen Bedingungen und an welche Auftraggeber die Tafeln zu
liefern sind. Welche Bedingungen in Betracht kommen, ist im Gesetz
nicht ausdrücklich gesagt, aber auch dies ist aus dem Zusammenhang
erkennbar. Es sind dies Bedingungen, die die entsprechende Ausfüh-
rung der Tafeln und ihre rechtzeitige Lieferung sichern sowie ßuch
die Kalkulation der Gestehungskosten und deren Einhaltung betref-
fen.

Aus diesem Gesetzesinhalt sind auch die Richtlinien dafür zu ent-
nehmen, in welchem Sinn das der Behörde durch § 49 Abs. 5 bei
Verleihung der Berechtigung eingeräumte Ermessen zu handhaben
ist.

Die Behörde darf die Berechtigung nur an Personen verleihen,
die in dem dargelegten Sinn vertrauenswürdig sind. Bei Verleihung
einer Berechtigung ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Herstellung
der Kennzeichentafeln in einer den Erfordernissen des behördlichen
Zulassungsverfahrens am besten entsprechenden Weise gesichert
wird. Da die Ausgabe der Tafeln nur gegen Ersatz der Gestehungs-
kosten (bzw. Erlag einer kostendeckenden Benützungsgebühr) erfolgt,
ist auf die Sicherung möglichst niedriger Kosten zu achten. Kommen
mehrere Personen für die Verleihung von Berechtigungen in Betracht,
so richtet sich ihre Auswahl nach den gleichen Grundsätzen. Ebenso
ist darnach auszurichten die Festlegung der Anzahl der zu ver-
leihenden Berechtigungen, die wiederum von der Leistungsfähigkeit
der in Betracht kommenden Unternehmen und deren Standort ab-
hängig ist. Soferne genügend Personen für eine Verleihung der
Berechtigung in Betracht kommen, ist auf eine die Lieferkosten als
Bestandteil der Gestehungskosten möglichst niedrig haltende Ver-
teilung der Standorte Bedacht zu nehmen.

6. Die Bestimmungen des § 49 Abs. 5 KFG. 1967 haben daher
der Behörde ein freies Ermessen eingeräumt, für dessen Handhabung
aus den übrigen Bestimmungen des KFG. 1967 die Richtlinien ent-
nommen werden können. Die vom Verwaltungs gerichtshof in seinem
Antrag gegen die Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmungen vor-
gebrachten Bedenken sind somit nicht begründet.

Infolgedessen konnte dem Antrag des Verwaltungsgerichshofes
keine Folge gegeben werden.


